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Sachverhalt

Am 14.8.2002 brachte der Ehemann (M. Z.) der Bf., ver-
treten durch einen Anwalt, eine Zivilklage beim Stadt-
gericht Dubrovnik ein, mit der er die Nichtigerklärung 
eines Tauschvertrages begehrte. In der Klage bezeichne-
te er den Wert des Streitgegenstands mit HRK 10.000,– 
(umgerechnet circa € 1.300,–).

Nach mehreren Verhandlungen und nachdem M. 
Z. seinen Anwalt gewechselt hatte, erklärte Letzterer 
in einer Verhandlung vom 6.4.2005, dass der Wert des 
Streitgegenstands zu niedrig angesetzt worden sei und 
sich vielmehr auf HRK 105.000,– (umgerechnet circa 
€ 14.160,–) belaufe. Das Gericht traf jedoch keine Ent-
scheidung über die Änderung des Werts des Streitgegen-
stands. Mit Urteil vom 27.9.2005 wies es die Klage letzt-
lich ab. Es berechnete die von M. Z. im Zusammenhang 
mit diesem Verfahren zu bezahlenden Gerichtsgebüh-
ren und Prozesskosten allerdings auf Basis eines Streit-
werts von HRK 105.000,–.

Am 1.10.2009 wies das Landgericht Dubrovnik die 
von M. Z. erhobene Berufung gegen das erstinstanzli-
che Urteil ab. Es hielt dabei insbesondere fest, dass die 
Entscheidung über die Verfahrenskosten auf das ein-
schlägige Recht gestützt und angemessen begründet 
worden sei.

M. Z. wandte sich daraufhin am 24.5.2010 mit einer 
Revision an das Oberste Gericht. Nachdem er am 
7.10.2010 gestorben war, übernahm seine Frau das Ver-
fahren. Mit Entscheidung vom 30.3.2011 erklärte das 
Oberste Gericht die Revision für unzulässig ratione valo-
ris, weil der Wert des Streitgegenstands unterhalb der für 
derartige Berufungen gesetzlich vorgesehenen Schwelle 

von HRK 100.000,– (umgerechnet circa € 13.500,–) lie-
gen würde. Es verwies dabei auf § 40 Abs. 3 iVm. Abs. 2 
ZPO. Danach war dann, wenn die Klage keinen Geldbe-
trag betraf, der in der Klage bezeichnete Streitwert her-
anzuziehen. Dieser konnte vom Gericht von Amts wegen 
oder nach einem Einspruch durch den Beklagten spä-
testens bei der vorbereitenden Verhandlung (falls eine 
solche nicht stattfand bei der ersten Sitzung der Haupt-
verhandlung), bevor der Beklagte sich auf den Streit ein-
ließ, geändert werden, wenn klar war, dass der Wert zu 
hoch oder zu niedrig war, so dass unter anderem eine 
Frage betreffend das Recht auf die Erhebung einer Revi-
sion oder die Verfahrenskosten auftrat. Das Oberste 
Gericht verwies darauf, dass der Kläger selbst den Streit-
wert nach der Klageerhebung nicht mehr ändern könne, 
es sei denn, er würde die Klage ändern, was die Bf. im 
vorliegenden Fall aber nicht getan hätte. Im vorliegen-
den Fall hätte das erstinstanzliche Gericht auch keine 
Entscheidung zur Änderung des Streitwertes getroffen, 
da die Vorgaben aus § 40 Abs. 3 ZPO nicht eingehalten 
worden wären.

Das Verfassungsgericht erklärte am 10.11.2011 eine 
Verfassungsbeschwerde der Bf. in dieser Angelegenheit 
für unzulässig.

Rechtsausführungen

Die Bf. behauptete eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 
EMRK (Recht auf ein faires Verfahren), da sie des Zugangs 
zum Obersten Gericht beraubt worden sei.
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I. Zur Einrede der Regierung

(52) Die Regierung lud den GH in ihrer schriftlichen Stel-
lungnahme ein, die Beschwerde für unzulässig zu erklä-
ren, ohne dies näher auszuführen.

(55) Der GH sieht keinen Bedarf zu prüfen, ob die 
Regierung unter Art. 55 VerfO daran gehindert ist, diese 
Einrede zu erheben, da er jedenfalls der Ansicht ist, dass 
sie unbegründet und daher zurückzuweisen ist (einstim-
mig).

II.  Zur behaupteten Verletzung von Art. 6 Abs. 1 
EMRK

1. Vorbemerkungen

(73) Der GH erachtet es für wichtig festzuhalten, dass der 
vorliegende Fall nicht die Frage betrifft, ob es dem inner-
staatlichen System nach Art. 6 Abs. 1 EMRK gestattet ist, 
den Zugang zum Obersten Gericht Einschränkungen zu 
unterwerfen. Er betrifft auch nicht den Umfang der zu 
diesem Zweck vorgesehenen möglichen Vorkehrungen. 
Tatsächlich steht zwischen den Parteien außer Streit, 
dass die Beschränkungen des Zugangs zum Obersten 
Gericht ratione valoris allgemein erlaubt und im Sinne 
dieser Bestimmung legitim sind. Zudem gibt es im vor-
liegenden Fall angesichts des Umstands, dass in Europa 
unmöglich ein einheitliches Modell für die Funktion der 
Höchstgerichte erwartet werden kann, sowie angesichts 
der Rechtsprechung des GH in dieser Angelegenheit 
im vorliegenden Fall keinen Grund, die Rechtmäßig-
keit und Zulässigkeit solcher Beschränkungen oder den 
Ermessensspielraum der innerstaatlichen Behörden zur 
Regelung ihrer Ausgestaltung in Frage zu stellen.

(74) Der gegenständliche Fall betrifft vielmehr die Art 
und Weise, auf welche die bestehenden Beschränkun-
gen ratione valoris im Fall der Bf. wirkten. Insbesondere 
geht es um die Frage, ob das Oberste Gericht unter den 
besonderen Umständen des Falles – indem es die Revi-
sion der Bf. für unzulässig erklärte – übermäßigen For-
malismus walten ließ und ihre grundsätzlich durch das 
innerstaatliche Recht garantierte Möglichkeit zur Erlan-
gung einer endgültigen Entscheidung ihres Eigentums-
streits durch dieses Gericht unverhältnismäßig beein-
trächtigte. Allgemeiner gesagt wird vom GH verlangt, die 
Art und Weise zu erklären, auf welche die Vornahme von 
Maßnahmen beurteilt werden muss, die den Zugang zu 
höheren Gerichten beschränken.

2.  Allgemeine Grundsätze betreffend den Zugang 
zu höheren Gerichten und diesbezügliche ratione 
valoris-Einschränkungen

(82) [...] Die Art und Weise, auf die Art. 6 Abs. 1 EMRK 
auf Berufungs- oder Kassationsgerichte Anwendung fin-

det, hängt von den speziellen Eigenschaften des betref-
fenden Verfahrens ab. Es muss das gesamte Verfahren 
nach der innerstaatlichen Rechtsordnung berücksich-
tigt werden sowie die Rolle des Kassationsgerichts in 
diesem. Die Bedingungen für die Zulässigkeit einer 
Revision können strenger sein als für eine ordentliche 
Berufung.

(83) Der GH hat ferner anerkannt, dass die Anwen-
dung einer gesetzlichen ratione valoris-Schwelle für 
Berufungen an Höchstgerichte unter Berücksichtigung 
des Wesens der Funktion des Höchstgerichts, nur Ange-
legenheiten mit der nötigen Bedeutung zu behandeln, 
ein legitimes und verhältnismäßiges verfahrensrechtli-
ches Erfordernis ist.

(84) Wenn er mit Fragen konfrontiert ist, ob Verfah-
ren vor Berufungs- oder Kassationsgerichten die Anfor-
derungen aus Art. 6 Abs. 1 EMRK erfüllten, hat der GH 
zudem das Ausmaß berücksichtigt, zu dem der Fall vor 
den unterinstanzlichen Gerichten geprüft wurde, das 
(Nicht-)Vorliegen von Fragen betreffend die Fairness des 
Verfahrens vor den unterinstanzlichen Gerichten und 
die Natur der Funktion des konkreten Gerichts [...].

(85) Im Hinblick auf die Anwendung von gesetzlichen 
ratione valoris-Beschränkungen des Zugangs zu höhe-
ren Gerichten hat der GH in unterschiedlichem Maß 
bestimmte weitere Faktoren berücksichtigt, nämlich (i) 
die Vorhersehbarkeit der Beschränkung; (ii) ob der Bf. 
oder der belangte Staat die nachteiligen Folgen zu tra-
gen hat, die während des Verfahrens erfolgten, das dazu 
führte, dass dem Bf. der Zugang zu dem Höchstgericht 
verwehrt wurde; und (iii) ob die fraglichen Beschränkun-
gen übermäßig formalistisch waren. [...]

(86) [...] Der GH möchte als allgemeine Beobachtung 
wiederholen, dass es zunächst beim nationalen Höchst-
gericht liegt, wenn es das nationale Recht so verlangt, zu 
beurteilen, ob eine gesetzliche ratione valoris-Schwel-
le für eine Berufung erreicht wurde. Daher kann das 
Höchstgericht in einer Situation, wo das einschlägige 
innerstaatliche Recht ihm gestattete, an es herangetra-
gene Fälle herauszufiltern, nicht durch Fehler gebunden 
sein, die von den unterinstanzlichen Gerichten im Hin-
blick auf die Beurteilung dieser Schwelle gemacht wur-
den [...].

(90) [...] [Betreffend die Frage, wer die nachteiligen 
Folgen für während eines Verfahrens gemachte Fehler 
zu tragen hat] neigt der GH dann, wenn der fragliche [...] 
Fehler lediglich auf einer Seite (jener des Bf. oder der 
zuständigen Behörden [...]) passierte, [...] gewöhnlich 
dazu, die Last demjenigen aufzuerlegen, der den Fehler 
verursacht hat.

(91) Problematischer sind jedoch Situationen, wo ver-
fahrensrechtliche Fehler sowohl auf Seiten des Bf. als 
auch auf Seiten der zuständigen Behörden [...] passie-
ren. In solchen Fällen existiert keine eindeutige Regel in 
der Rechtsprechung des GH betreffend die Frage, wem 
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die Last aufzuerlegen ist. Die Lösung hängt dann von 
allen Umständen des Falles ab.

(92 Aus der Rechtsprechung des GH sind jedoch eini-
ge Leitlinien erkennbar. [...]

(93) Zunächst muss festgestellt werden, ob der Bf. 
während des Verfahrens vertreten war und ob er und 
sein rechtlicher Vertreter bei der Verfolgung der betref-
fenden Verfahrenshandlungen die nötige Sorgfalt an 
den Tag legten. [...] Der GH hat auch der Frage Bedeu-
tung zugemessen, ob für den Bf. eine rechtliche Vertre-
tung verfügbar war.

(94) Zum Zweiten berücksichtigt der GH, ob die Feh-
ler von vorneherein vermieden werden hätten können.

(95) Drittens beurteilt der GH, ob die Fehler haupt-
sächlich oder objektiv betrachtet dem Bf. oder den 
zuständigen Behörden [...] zuzurechnen sind. Insbe-
sondere wäre eine Beschränkung des Zugangs zu einem 
Gericht unverhältnismäßig, wenn die Unzulässigkeit 
eines Rechtsmittels das Ergebnis der Zurechnung eines 
Fehlers zum Bf. ist, für den er objektiv nicht verantwort-
lich ist. 

(97) Es ist in der Rechtsprechung des GH [...] gut ver-
ankert, dass »übermäßiger Formalismus« dem Erforder-
nis zuwiderlaufen kann, ein praktisches und wirksames 
Recht auf Zugang zu einem Gericht nach Art. 6 Abs. 1 
EMRK [...] zu gewährleisten. Das kommt für gewöhnlich 
in Fällen der besonders strengen Konstruktion einer 
Verfahrensregel vor, mit der verhindert wird, dass die 
Klage des Bf. in der Sache geprüft wird [...].

(98) Die Beurteilung einer Rüge wegen übermäßigem 
Formalismus in den Entscheidungen der innerstaatli-
chen Gerichte wird für gewöhnlich das Ergebnis einer 
Prüfung des Falles als Ganzem sein, unter Berücksich-
tigung der besonderen Umstände. Dabei hat der GH oft 
die »Rechtssicherheit« und »ordentliche Rechtspflege« 
als zwei zentrale Elemente zur Abgrenzung von exzessi-
vem Formalismus und akzeptabler Anwendung von ver-
fahrensrechtlichen Formalitäten betont. Insbesondere 
hat er festgehalten, dass das Recht auf Zugang zu einem 
Gericht verletzt ist, wenn die Regeln nicht mehr den Zie-
len der Rechtssicherheit und ordentlichen Rechtspfle-
ge dienen und eine Form von Barriere darstellen, die die 
prozessführende Partei daran hindert, ihren Fall durch 
das zuständige Gericht in der Sache entschieden zu 
bekommen.

3.  Anwendung der obigen Grundsätze auf den 
vorliegenden Fall

(100) Zunächst bemerkt der GH, dass die Bf. nach dem 
Tod ihres Mannes, der eine Revision an das Oberste 
Gericht erhoben hatte, in das gegenständliche Zivilver-
fahren eintrat. [...] In Erwägung, dass die verfahrens-
rechtlichen Entscheidungen ihres verstorbenen Man-

nes, die vor ihrem Verfahrenseintritt erfolgten, der Bf. 
zugerechnet werden müssen, werden die von Ersterem 
gesetzten Handlungen als die ihrigen gesehen. Der GH 
wird den Begriff »Bf.« daher im Hinblick auf die Gesamt-
heit des innerstaatlichen Verfahrens verwenden.

a.  Die Beschränkung des Zugangs der Bf. zum Obersten 
Gericht

(101) In der kroatischen Rechtsordnung wird der Zugang 
zum Obersten Gericht in Zivilsachen durch eine Revisi-
on sichergestellt [...], die [...] »ordentlich« oder »außer-
ordentlich« sein kann. Auf die ordentliche Revision, die 
im vorliegenden Fall in Frage steht, bezieht sich § 382 
Abs. 1 Z. 1 ZPO. Sie betrifft Streitigkeiten, wo der Wert 
des angefochtenen Teils des Urteils eine bestimm-
te Schwelle übersteigt (damals HRK 100.000,–). Wird 
diese Schwelle erreicht, stellt der Zugang zum Obersten 
Gericht ein individuelles Recht dar. Die außerordent-
liche Revision betrifft diejenigen Fälle, in denen eine 
ordentliche Revision nicht gestattet ist. Sie wird durch 
§ 382 Abs. 1 Z. 2 ZPO geregelt und betrifft Fälle, wo »der 
Streit von der Lösung einer inhaltlichen oder verfahrens-
rechtlichen Frage abhängt, die für die Gewährung einer 
einheitlichen Anwendung des Rechts und der Gleich-
heit der Bürger wichtig ist«. Im Rahmen jeder der beiden 
Revisionsformen kann das Oberste Gericht die Urteile 
der unterinstanzlichen Gerichte aufheben und den Fall 
zurückverweisen oder in manchen Fällen das angefoch-
tene Urteil kippen. Jedenfalls ist das Oberste Gericht 
ermächtigt, jede Revision für unzulässig zu erklären, die 
den gesetzlichen Erfordernissen nicht genügt [...].

(102) Im vorliegenden Fall erhob die Bf. eine ordent-
liche Revision, weil sie der Ansicht war, dass der Wert 
ihrer Klage die einschlägige ratione valoris-Schwelle von 
HRK 100.000,– erreichte. Das Oberste Gericht erklär-
te die Revision jedoch für unzulässig ratione valoris. [...]  
Diese Entscheidung stand im Einklang mit dessen dies-
bezüglicher allgemeinen Praxis.

(103) [...] Der GH betont, dass die Natur der gegen-
ständlichen Beschränkung [...] für sich nicht das Ergeb-
nis unflexibler verfahrensrechtlicher Regeln zu sein 
scheint. Das einschlägige innerstaatliche Recht und die 
Praxis sahen eine Möglichkeit vor, den Streitwert nach 
§ 40 Abs. 3 ZPO zu ändern. Das hätte bei einem Wan-
del der Umstände des Falles den Zugang zum Obersten 
Gericht sicherstellen können. Zudem hatte die Bf. auch 
bei fehlender Möglichkeit, eine »ordentliche« Revision 
nach § 382 Abs. 1 Z. 1 ZPO zu erheben, jede Möglichkeit, 
die »außerordentliche« Revision nach § 382 Abs. 1 Z. 2 
dieses Gesetzes einzulegen, wodurch ihr Zugang zum 
Obersten Gericht gewährleistet werden hätte können. 
Wie von der Regierung angedeutet, verabsäumte es die 
Bf. jedoch, davon Gebrauch zu machen.
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b. Zum Vorliegen eines legitimen Ziels
(105) Der GH beobachtet, dass die strittige Beschrän-
kung des Zugangs zum Obersten Gericht unter das all-
gemein anerkannte legitime Ziel der gesetzlichen rati-
one valoris-Schwelle für Berufungen an dieses Gericht 
fällt sicherzustellen, dass sich Letzteres in Anbetracht 
des Wesenskerns seiner Rolle nur mit Angelegenheiten 
befasst, welche die erforderliche Bedeutung haben [...].

(106) Zudem ist die zentrale Funktion des Obersten 
Gerichts als höchstem Gericht in Kroatien nach Art. 119 
der Verfassung, die einheitliche Anwendung des Rechts 
und die Gleichheit bei seiner Anwendung zu gewähr-
leisten. Angesichts dieser Funktion sieht der GH kei-
nen Grund daran zu zweifeln, dass die Entscheidung des 
Obersten Gerichts [...] ein legitimes Ziel verfolgte, näm-
lich die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und geord-
neten Rechtspflege. [...]

c. Zur Verhältnismäßigkeit der Beschränkung

(107) Wie er bereits in Rn. 73 oben angedeutet hat, sieht 
der GH keinen Grund dafür, die Rechtmäßigkeit und 
Zulässigkeit von Beschränkungen des Zugangs zum 
Obersten Gericht ratione valoris oder den Ermessens-
spielraum der innerstaatlichen Behörden bei der Regu-
lierung ihrer Ausgestaltung in Zweifel zu ziehen. Vor der 
Beurteilung der Verhältnismäßigkeit erachtet es der GH 
dennoch für wichtig, die Reichweite dieses Spielraums 
im Hinblick auf die Art und Weise der Anwendung der 
Regeln betreffend die ratione valoris-Schwelle auf den 
vorliegenden Fall zu definieren. Bei dieser Beurteilung 
wird der GH abstellen: auf das Ausmaß, zu dem der Fall 
vor den unterinstanzlichen Gerichten geprüft wurde; 
das (Nicht-)Vorliegen von Fragen im Zusammenhang 
mit der Fairness des vor den unterinstanzlichen Gerich-
ten durchgeführten Verfahrens; und die Natur der Rolle 
des Obersten Gerichts (siehe Rn. 84 oben).

(108) Im Hinblick auf das erste oben erwähnte Kri-
terium bemerkt der GH, dass der Fall der Bf. von zwei 
nationalen gerichtlichen Instanzen (Stadtgericht und 
Landgericht) verhandelt wurde, die volle Jurisdiktions-
befugnis in der Angelegenheit hatten. Zum zweiten [...] 
Kriterium beobachtet der GH, dass angesichts der für 
unzulässig erklärten Beschwerden [...] keine Frage einer 
mangelnden Fairness erkennbar ist. Was das dritte [...] 
Kriterium betrifft, bemerkt der GH, dass die Rolle des 
Obersten Gerichts darauf beschränkt war, die Anwen-
dung des einschlägigen innerstaatlichen Rechts durch 
die unterinstanzlichen Gerichte zu prüfen. Dies erlaub-
te es, dass die Zulässigkeitsbedingungen einer Revision 
strenger waren als jene für einen ordentlichen Rechtsbe-
helf. Der GH befindet, dass die Behörden des belangten 
Staates unter solchen Umständen einen weiten Ermes-

sensspielraum im Hinblick auf die Art und Weise der 
Anwendung der einschlägigen ratione valoris-Beschrän-
kungen genießen.

(109) Das bedeutet jedoch nicht, dass die innerstaat-
lichen Behörden diesbezüglich ein unbeschränktes 
Ermessen genossen. Bei der Prüfung, ob dieses Ermes-
sen überschritten wurde, muss der GH besonders auf 
die drei in Rn. 85 oben genannten Kriterien achten, 
nämlich: (i) die Vorhersehbarkeit des für eine Revision 
zu verfolgenden Verfahrens; (ii) die Frage, wer die nach-
teiligen Folgen der während des Verfahrens erfolgten 
Fehler zu tragen hat; und (iii) die Frage, ob der Zugang 
der Bf. zum Obersten Gericht durch exzessiven Forma-
lismus beschränkt wurde.

i. Vorhersehbarkeit der Beschränkung
(110) Im Hinblick auf die Vorhersehbarkeit des bei einer 
Revision verfolgten Verfahrens muss festgehalten wer-
den, dass die Rechtsprechung des Obersten Gerichtes 
insoweit einheitlich und klar ist, als dass eine nachfol-
gende Änderung des Wertes des Streitgegenstands ent-
gegen § 40 Abs. 3 ZPO wie im vorliegenden Fall nicht zur 
Zulässigkeit der Revision führen kann. Das trifft unab-
hängig davon zu, ob der Fehler in den gesetzten ver-
fahrensrechtlichen Schritten den unterinstanzlichen 
Gerichten oder einer Verfahrenspartei zuzurechnen ist 
[...].

(111) Zudem muss gemäß § 40 Abs. 3 ZPO bei Ände-
rung des Wertes des Streitgegenstands eine gesonder-
te Entscheidung über den Wert des Streitgegenstands 
getroffen werden [...]. Im vorliegenden Fall war die Bf. 
sowohl zur Zeit, als eine solche Entscheidung bean-
tragt werden hätte können (z.B. bei der Verhandlung 
am 1.2.2005), als auch zum Zeitpunkt, als sie – auf eine 
nicht mit § 40 Abs. 3 ZPO vereinbare Weise – tatsächlich 
beantragte, den Wert des Streitgegenstandes zu ändern, 
von einem zugelassenen Anwalt aus Kroatien vertreten, 
der die Anforderungen aus der zitierten Bestimmung 
der ZPO und die ständige Rechtsprechung des Obers-
ten Gerichts kennen konnte und musste. Unabhängig 
von dem Umstand, dass die unterinstanzlichen Gerichte 
den Anschein erweckt haben mögen, den höheren Wert 
akzeptiert zu haben [...], waren die Bf. und ihr Anwalt ein-
deutig in der Lage, auf der Basis der einschlägigen inner-
staatlichen Bestimmungen und der Rechtsprechung 
festzustellen, dass die folgende Änderung des Wertes 
ohne eine spezielle diesbezügliche Entscheidung durch 
das erstinstanzliche Gericht für den Zugang zum Obers-
ten Gericht nicht berücksichtigt werden konnte.

(113) Die vorangehenden Überlegungen reichen dem 
GH aus, um zum Schluss zu kommen, dass das für eine 
Revision zu verfolgende Verfahren auf eine einheitliche 
und vorhersehbare Weise geregelt war.
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ii.  Wer trägt die nachteiligen Folgen für die 
während des Verfahrens gemachten Fehler?

(114) Was das zweite Kriterium angeht, muss festgehal-
ten werden, dass sowohl die Bf. als auch die erst- und 
zweitinstanzlichen Gerichte Verfahrensfehler im Hin-
blick auf die Bestimmung des Wertes des Streitgegen-
stands begingen. Dennoch sind diese Fehler hauptsäch-
lich und objektiv betrachtet der Bf. zuzurechnen.

(115) Insbesondere trifft es zwar zu, dass die Bf. bei 
Erhebung der Zivilklage nicht von einem in Kroatien 
praktizierenden Anwalt vertreten wurde, sondern von 
einem aus Montenegro [...]. Es stand ihr jedoch völ-
lig offen, einen Anwalt in Kroatien damit zu beauftra-
gen. Tatsächlich betraute sie in einem späteren Verfah-
rensstadium I. B. damit, ihren Fall vor den Gerichten 
zu vertreten [...]. Daher war der Umstand, dass der erste 
Vertreter der Bf. in der Zivilklage einen angeblich unan-
gemessenen Wert des Streitgegenstands angab, eine 
Sache, die ausschließlich der individuellen Entschei-
dung der Bf. über ihre rechtliche Vertretung zuzurech-
nen ist.

(116) Es muss ferner festgehalten werden, dass die Bf. 
gemäß der innerstaatlichen Rechtsprechung ein Recht 
hatte, einen Wert des Streitgegenstands anzugeben, der 
betragsmäßig nicht unbedingt dem Marktwert der strit-
tigen Grundstücke entsprechen musste. Tatsächlich 
deckte sich die Angabe des Streitwerts bei der Verhand-
lung vom 6.4.2005 nicht mit dem Wert der Grundstü-
cke, wie er in der Klage angegeben worden war [...]. Dem 
Argument der Bf., dass ein unverhältnismäßiger Unter-
schied zwischen dem angegebenen Wert und dem wah-
ren Wert gegeben war, kann damit kein Gewicht beige-
messen werden.

(117) Zudem steht zwischen den Parteien außer Streit, 
dass bis zum Zeitpunkt, als die Beklagten sich auf den 
Prozess einließen (am 1.2.2005), der ursprünglich ange-
gebene Wert geändert hätte werden können. Obwohl sie 
bei der Verhandlung an diesem Datum von einem kroa-
tischen Anwalt vertreten war, legte die Bf. nicht dar, dass 
sie den Wert des Streitgegenstands ändern wollte. Sie tat 
dies erst in einem späteren Verfahrensstadium, als die 
Beklagten sich bereits in den Prozess eingelassen hat-
ten. Das war nach dem einschlägigen innerstaatlichen 
Recht jedoch nicht möglich [...]. Der Umstand, dass 
ihr Vertreter den Fall direkt vor der Verhandlung vom 
1.2.2005 übernommen hatte, kann diese Unterlassung 
ihrerseits nicht rechtfertigen. Tatsächlich erörterte der 
Anwalt bei dieser Verhandlung auf wirksame Weise und 
umfassend den Inhalt des Falles und hätte daher auch in 
der Lage sein müssen, den Wert des Streitgegenstands 
im Einklang mit den einschlägigen Erfordernissen des 
innerstaatlichen Rechts zu ändern [...].

(118) Im Hinblick auf das Vorbringen der Bf., sie habe 
bei der Verhandlung am 6.4.2005 die Zivilklage geän-
dert, was ihr auch erlauben würde, den Wert des Gegen-

stands zu ändern [...], bemerkt der GH, dass das Obers-
te Gericht festgehalten hat, dass keine solche Änderung 
der Zivilklage erfolgte [...]. Eingedenk dessen, dass es 
in erster Linie bei den innerstaatlichen Gerichten liegt, 
das einschlägige innerstaatliche Recht auszulegen, und 
dass die Entscheidung des Obersten Gerichts, die auf die 
volle Kenntnis der relevanten Fakten gestützt war, nicht 
willkürlich oder offenkundig unangemessen erscheint 
[...], sieht der GH keinen Grund dafür, diese Feststellung 
in Frage zu stellen.

(119) Es trifft zwar zu, dass das Stadtgericht es entge-
gen § 40 Abs. 3 ZPO fälschlich verabsäumt hatte, über 
den Antrag der Bf. zu entscheiden, den Wert des Streit-
gegenstands zu ändern, und die Zahlung der Gerichts-
gebühren und Kosten und Auslagen an den belangten 
Staat auf Basis des höheren Wertes angeordnet hatte. Es 
trifft ebenso zu, dass dies vom Landgericht akzeptiert 
wurde [...]. Solche Fehler auf Seiten der beiden Gerich-
te dürfen jedoch nicht als Rechtfertigung für den Fehler 
der Bf. gesehen werden, der die Art und Weise betrifft, 
wie sie eine Änderung des Streitwertes beantragte. Es 
anders zu betrachten, würde darauf hinauslaufen zu 
akzeptieren, dass der Verfahrensfehler des einen durch 
den folgenden Fehler eines anderen entschuldigt wer-
den könnte, was dem Grundsatz der Rechtstaatlichkeit 
und dem Erfordernis einer umsichtigen und ordentli-
chen Verfahrensführung sowie der sorgfältigen Umset-
zung der einschlägigen Verfahrensbestimmungen zuwi-
derlaufen würde [...].

(120) Zudem kann nach Ansicht des GH im vorlie-
genden Fall aus von der Bf. fälschlich unternommenen 
Verfahrensschritten keine angemessene Erwartungs-
haltung abgeleitet werden. Daraus folgt auch, dass der 
Umstand, dass die Bf. einen höheren Betrag an Gerichts-
gebühren und rechtlichen Kosten und Auslagen zu 
bezahlen hatte, primär das Ergebnis ihres eigenen Ver-
haltens ist und ihr daher kein Recht auf Zugang zum 
Obersten Gericht verleihen kann. In diesem Zusammen-
hang hält der GH fest, dass es dem Rechtsvorgänger der 
Bf. offengestanden wäre, innerhalb eines Jahres ab der 
Zahlung eine Rückzahlung der fälschlich berechneten 
Gebühr zu verlangen, allerdings machte er von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch.

(121) Vor diesem Hintergrund scheint es, dass es die 
Bf., die in den innerstaatlichen Verfahren rechtlich ver-
treten wurde, verabsäumt hatte, die nötige Sorgfalt an 
den Tag zu legen, als sie versuchte, den Streitwert auf 
eine Weise zu erhöhen, die nicht im Einklang mit den 
Anforderungen des innerstaatlichen Rechts stand. Die 
Verfahrensfehler hätten von Beginn an vermieden wer-
den können und angesichts dessen, dass sie hauptsäch-
lich und objektiv betrachtet ihr zuzurechnen sind, liegt 
es bei ihr, die nachteiligen Konsequenzen dieser Fehler 
zu tragen.
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iii.  War die Beschränkung des Zugangs der 
Bf. zum Obersten Gericht übermäßig 
formalistisch?

(122) Im Hinblick auf das Kriterium des übermäßigen 
Formalismus befindet der GH [...], dass es schwer wäre 
zu akzeptieren, dass das Oberste Gericht in einer Situa-
tion, wo das einschlägige innerstaatliche Recht es ihm 
gestattete, an es herangetragene Fälle zu filtern, durch 
die Fehler der unterinstanzlichen Gerichte gebunden 
sein sollte, wenn es darüber entscheidet, ob jemanden 
Zugang zu ihm zu gewähren ist. Es anders zu sehen, 
würde die Arbeit des Obersten Gerichts schwer behin-
dern und es ihm unmöglich machen, seiner speziel-
len Funktion nachzukommen. Es wurde in der Recht-
sprechung des GH bereits bestätigt, dass die Befugnis 
eines Höchstgerichts, seine Zuständigkeit zu bestim-
men, nicht auf diese Weise eingeschränkt werden kann 
[...]. Indem man akzeptiert, dass es keinen Grund gibt, 
um die einschlägigen verfahrensrechtlichen Vorkehrun-
gen der kroatischen ZPO betreffend die Art und Weise in 
Zweifel zu ziehen, wie der Streitwert angegeben werden 
muss, kann jedenfalls nicht gesagt werden, dass die Ent-
scheidung des Obersten Gerichts, die diese zwingenden 
Bestimmungen der ZPO anwendeten, auf einen übermä-
ßigen Formalismus hinausliefen.

(123) Im Gegenteil befindet der GH, dass die Ent-
scheidung des Obersten Gerichts Rechtssicherheit und 
eine ordentliche Rechtspflege gewährleistete [...]. Das 
Gericht stellte im vorliegenden Fall einfach im Hinblick 
auf einen von der Bf. und den beiden unterinstanzli-
chen Gerichten [...] falsch gesetzten Verfahrensschritt 
betreffend eine Frage, die seine Zuständigkeit betraf, 
die Rechtsstaatlichkeit wieder her. Es erhielt somit den 
Grundsatz der Wirksamkeit der Rechtsprechung auf-
recht. Unter solchen Umständen sollte a priori keine 

Frage hinsichtlich übermäßigem Formalismus auftre-
ten. Da die Rechtsstaatlichkeit ein grundlegendes Prin-
zip eines demokratischen Staates und der Konvention 
ist, kann aus Letzterer oder einer anderen Quelle keine 
Erwartung abgeleitet werden, dass das Oberste Gericht 
offenkundige verfahrensrechtliche Unregelmäßigkei-
ten ignoriert.

(124) Deshalb kann nicht gesagt werden, dass die Ent-
scheidung des Obersten Gerichts, mit dem es die Revi-
sion der Bf. für unzulässig erklärte, übermäßig forma-
listisch war und eine unangemessene und besonders 
strikte Anwendung von Verfahrensregeln mit sich 
brachte, die den Zugang der Bf. zu ihm ungerechtfertigt 
beschränkte.

iv. Schlussfolgerung zur Verhältnismäßigkeit
(125) Unter diesen Umständen und unter Berücksich-
tigung, dass der Fall der Bf. vor zwei Instanzen nati-
onaler Gerichte verhandelt wurde [...], die über volle 
Jurisdiktion in der Angelegenheit verfügten, dass in 
dem Fall keine Frage betreffend eine fehlende Fair-
ness auftrat und dass die Rolle des Obersten Gerichts 
darauf beschränkt war, die Anwendung des einschlä-
gigen innerstaatlichen Rechts durch die unterinstanz-
lichen Gerichte zu prüfen  (siehe Rn. 108 oben), kann 
nicht gesagt werden, dass die Entscheidung des Obers-
ten Gerichts unverhältnismäßig war und das Wesen des 
Rechts der Bf. auf Zugang zu einem Gericht nach Art. 6 
Abs. 1 EMRK verletzte oder den nationalen Ermessens-
spielraum überschritt.

d. Gesamtschlussfolgerung

Angesichts des oben Gesagten erfolgte keine Verletzung 
von Art. 6 Abs. 1 EMRK (einstimmig).


